Richtlinien für die Festsetzung der Einbürgerungsgebühren
Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Zollikofen erlässt, gestützt auf Art. 38 des Bundesgesetzes über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechtes (BüG)
, Art. 15 Absatz 1 bis 5 des Gesetzes über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht (KBüG)
 sowie Art. 61 Buchstabe c der Gemeindeverfassung vom 30. November 2003 folgende Richtlinien für die Festsetzung der Einbürgerungsgebühren:
I. Ausländerinnen und Ausländer

Einbürgerungs-gebühr

1 Für die Bearbeitung der Einbürgerungsgesuche ist höchstens eine Verwaltungskosten deckende Einbürgerungsgebühr zu erheben.

2 Für die Berechnung des Verwaltungsaufwandes gilt der im Gebührenreglement der Einwohnergemeinde Zollikofen festgelegte Stundenansatz für besondere Dienstleistungen.

3 Unmündige Kinder, die zusammen mit einem Elternteil eingebürgert werden, sind kostenfrei in das Verfahren einzubeziehen.

4 Die pauschale Einbürgerungsgebühr beträgt pro Einbürgerungsgesuch für:
a) Einzelpersonen mit oder ohne Kinder
CHF 1'500.00
b) Ehepaare mit oder ohne Kinder
CHF 2'000.00

Gebühr für
ausländische
Jugendliche

Für jugendliche Ausländerinnen und Ausländer wird eine Gebühr von höchstens CHF 200.00 erhoben, wenn sie

a) die obligatorische Schulbildung mehrheitlich oder ganz nach einem schweizerischen Lehrplan erworben haben;

b) das Gesuch zwischen dem 15. und dem vollendeten 25. Altersjahr stellen;

c) mindestens zwei Jahre ohne Unterbruch in der Gemeinde wohnen oder gewohnt haben.

Gebühr für
abgelehnte oder zurückgezogene Gesuche
1 Bei einem abgelehnten oder zurückgezogenen Einbürgerungsgesuch wird ab dem Einbürgerungsgespräch eine Behandlungsgebühr von CHF 1'000.00 verrechnet.

2 Ausländische Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Altersjahres bezahlen bei einem abgelehnten oder zurückgezogenen Einbürgerungsgesuch ab dem Einbürgerungsgespräch eine Behandlungsgebühr von CHF 100.00.

II.
Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger

Einbürgerungs-gebühr

1 Schweizerinnen und Schweizer bezahlen eine kommunale Einbürgerungsgebühr von CHF 500.00 pro Einbürgerungsgesuch.

2 Bei einem abgelehnten oder zurückgezogenen Einbürgerungsgesuch wird ab dem Einbürgerungsgespräch eine Behandlungsgebühr von CHF 300.00 verrechnet.

III. Schluss- und Übergangsbestimmungen

Aufhebung von
Erlassen

Die Richtlinien für die Festsetzung der Einbürgerungsgebühren vom 8. September 1997 werden aufgehoben.

Inkrafttreten

Die Richtlinien treten mit dem Beschluss des Gemeinderates auf den
1. Januar 2006 in Kraft.

Zollikofen, 23. Januar 2006
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